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149/17 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 3a des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zur Errichtung und 
zum Betrieb einer Biogasanlage

Die Herteler Biogas UG & Co. KG, Herteler 70, 48653 Coes-

feld, hat mit Datum 19.10.2016 einen Antrag zur Errichtung und 
zum Betrieb einer Biogasanlage auf dem Grundstück in Coes-
feld, Gemarkung: Lette, Flur: 2, Flurstück: 110, vorgelegt.
Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung der bestehenden 
Biogasanlage um ein weiteres Blockheizkraftwerk (BHKW). Im 
Ziel ist eine Biogasproduktion (Reingas) von 1,489 Mio Nm³/a 
und eine Feuerwärmeleistung 1,551 MW vorgesehen. 
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Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften. 
Für das Vorhaben ist gemäß § 74 Abs. 1 i.V.m. §§ 3a–c des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn 
eine überschlägige standortbezogene Vorprüfung durch die 
Genehmigungsbehörde ergibt, dass erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
Es wurde ein Vorprüfungsverfahren (Screening) zur Feststel-
lung des Erfordernisses einer Umweltverträglichkeitsunter-
suchung durchgeführt. Im Rahmen dieses Verfahrens wurde 
festgestellt, dass es einer weiteren Umweltverträglichkeits-
prüfung als unselbständiger Teil des Genehmigungsverfah-
rens nicht bedarf, da u.a. erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3a UVPG in entspre-
chender Anwendung des § 10 Abs. 3 Satz 1 des BImSchG 
bekannt gemacht und ist nicht selbstständig anfechtbar.

Coesfeld, 18.10.2017

Kreis Coesfeld 
Der Landrat  
Im Auftrag
gez. Sentis

150/17 - Kreis Coesfeld

Allgemeinverfügung zur Aufhebung des Verbotes 
der Baujagd auf Füchse im Kunstbau auf dem Gebiet 
des Kreises Coesfeld für die Jagdjahre 2017/2018 bis 
2021/2022 

I. Anwendungsbereich 
 Nach § 19 Absatz 3 Landesjagdgesetz Nordrhein-West-

falen (LJG-NRW) wird abweichend vom Verbot des § 19 
Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b LJG-NRW zum Schutz 
der Tierwelt auf Basis einer von der Forschungsstelle für 
Jagdkunde und Wildschadenverhütung erarbeiteten Ge-
bietskulisse für die Jagdjahre 2017/18 bis 2021/2022 die 
Baujagd auf Füchse im Kunstbau auf dem Gebiet des 
Kreises Coesfeld mit Ausnahme der befriedeten Bezirke 
erlaubt. 

II. Auflagen 
 Die Baujagd auf Füchse im Kunstbau darf nur in der Zeit 

vom 16. Juli bis 28. Februar (Jagdzeit der Altfüchse) aus-
geübt werden. Die Anzahl der Füchse, die durch die Bau-
jagd im Kunstbau erlegt wurden, sind durch die einzel-
nen Jagdausübungsberechtigten spätestens bis zum 15. 
April eines jeden Jahres der Unteren Jagdbehörde des 
Kreises Coesfeld zu melden. Die Meldung der jährlichen 
Strecke für das Jagdjahr 2017/2018 zum 15.04.2018 
bzw. für die weiteren o.g. Jagdjahre jeweils zum näch-
sten 01.04. nach Auslaufen des Jagdjahres bleiben hier-
von unberührt. Die durch die Baujagd im Kunstbau er-
legten Füchse sollen in der jährlichen Streckenmeldung 
formlos gesondert aufgeführt werden. 

III. Widerruf und Befristung 
 Diese Verfügung kann jederzeit mit Wirkung für die Zu-

kunft widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen für 
die Aufhebung des Verbotes der Baujagd auf Füchse im 
Kunstbau entfallen. Diese Allgemeinverfügung ist befri-
stet bis zum 31.03.2022.

IV. Sofortige Vollziehung 
 Für die Anordnung unter Ziffer I ordne ich gemäß § 80 

Absatz 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
die sofortige Vollziehung an.

V. Bekanntmachung und Inkrafttreten 
 Diese Verfügung wird hiermit gemäß § 41 Absatz 3 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein 
Westfalen öffentlich bekannt gemacht. Die Veröffent-
lichung dieser Allgemeinverfügung erfolgt im Amts-
blatt des Kreises Coesfeld. Sie wird am Tag nach der 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Coesfeld 
wirksam. Diese Verfügung kann bei der Unteren Jagd-
behörde des Kreises Coesfeld, Schützenwall 18, 48653 
Coesfeld, während der allgemeinen Öffnungszeiten in 
Raum 136, 1. OG, eingesehen werden. 

VI. Begründung 
 Gemäß § 19 Absatz 3 LJG-NRW kann, abweichend vom 

Verbot der Baujagd auf Füchse, die zuständige Untere 
Jagdbehörde zum Schutz der Tierwelt auf Basis einer 
von der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildscha-
denverhütung (FJW) erarbeiteten und regelmäßig fortzu-
schreibenden Gebietskulisse jeweils für deren Gültigkeit 
zeitweise die Baujagd im Kunstbau erlauben. Die FJW 
hat im Jahr 2015 erstmals eine entsprechende Gebiets-
kulisse für die Jagdjahre 2015/16 und 2016/17 erarbei-
tet. Diese erste Gebietskulisse wurde nunmehr nach dem 
Auslaufen ihrer Gültigkeit durch die FJW überprüft und 
überarbeitet. Nach Neubewertung der Situation kommt die 
FJW zu dem Ergebnis, die Gebietskulisse zum Schutz der 
Tierwelt auf das gesamte Gebiet von Nordrhein Westfalen 
mit Ausnahme befriedeter Bezirke auszuweiten. Feldhase, 
Fasan und andere Zielarten gehen im Bestand weiter 
zurück, wogegen die Fuchsbesätze in den letzten Jah-
ren offenbar zunehmen. Tierschutzbelange stehen dem 
nicht entgegen, da davon auszugehen ist, dass Beiße-
reien zwischen Bauhund und Fuchs sowie das Aufgra-
ben von Bauten lediglich einer Jagd im Naturbau entge-
genstehen.

 Die FJW weist aber auch darauf hin, dass –insbesonde-
re vor dem Hintergrund der prekären Bestandssituation 
vieler Zielarten- die Raubwildbejagung nicht unter Ver-
nachlässigung anderer Bejagungsarten auf die Fuchsbe-
jagung am Kunstbau fokussiert werden sollte. Vielmehr 
ist es geboten, die Bejagung aller Prädatoren, die für den 
Feldhasen und die Bodenbrüter relevant sind, in ihrer ge-
samten Bandbreite zu aktivieren. 

 Die Baujagd auf Füchse im Kunstbau ist unter Beach-
tung des § 22 Absatz 4 Bundesjagdgesetz (Schutz der 
Elterntiere) auf die festgelegte Jagdzeit der Altfüchse zu 
begrenzen. Die Frist unter Ziffer III ist auf den 31.03.2022 
festzusetzen, da die Gebietskulisse bis zu diesem Zeit-
punkt gültig ist und dann fortgeschrieben wird. Die An-
ordnung der sofortigen Vollziehung ist notwendig, damit 
eine Klage gegen die Aufhebung des Verbotes der Bau-
jagd auf Füchse im Kunstbau keine aufschiebende Wir-
kung der Vollziehung der Anordnung bewirkt. Der Schutz 
der durch die Gebietskulisse erfassten Tierwelt vor Prä-
datoren liegt im öffentlichen Interesse und ist höher an-
zusehen, als die Interessen von Drittbetroffenen.

VII. Rechtsgrundlagen
-  § 22 Absatz 4 Bundesjagdgesetz vom 29.09.1976 

(BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 08.09.2017 (BGBl. I S. 3370) – 

 § 19 Absätze 1 und 3 Landesjagdgesetz Nordrhein 
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
07.12.1994 (GV. NRW 1995, S. 2; 1997, S. 56 / SGV. 
NRW 792), zuletzt geändert durch Artikel 25 des Ge-
setzes vom 15.11.2016 (GV. NRW S. 934)

-  § 1 Absatz 1 der Verordnung über die Jagdzeiten 
(Landesjagdzeitenverordnung – LJZeitVO) vom 
28.05.2015 (GV. NRW 2015, S. 468 / SGV. NRW 792) 
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-  § 41 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 12.11.1999 (GV. 
NRW. 1999 S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW S. 934) 

-  § 80 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 4 der Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO vom 19.03.1991 (BGBl. I, Seite 687) 
zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
18.07.2017 (BGBl. I S. 2745)

VIII. Rechtsbehelf 
 Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 

Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 
48147 Münster, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzureichen. 
Sie kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe 
der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr 
bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten 
im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 
07.11.2012 (GV. NRW S. 548) eingereicht werden. Falls 
die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevoll-
mächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden. Die durch die 
Anordnung der sofortigen Vollziehung entfallende auf-
schiebende Wirkung einer Klage kann auf Antrag beim 
Verwaltungsgericht, Piusallee 38, 48147 Münster, von 
diesem ganz oder teilweise wieder hergestellt werden.

Coesfeld, 18.10.2017

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Untere Jagdbehörde
Im Auftrag
gez. Voß

151/17 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 12 der 9. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(9. BImSchV) zur Errichtung und zum Betrieb von zwei 
Windenergieanlagen

Die BWP Flamschen Süd GmbH & Co. KG, Flamschen 42, 
48653 Coesfeld, hat einen Antrag zur Errichtung und zum 
Betrieb von zwei Windenergieanlagen Typ Enercon E-70, ei-
ner Windenergieanlage Typ Enercon E-115 und einer Wind-
energieanlage Typ Enercon E-141, auf den Grundstücken 
Gemarkung Coesfeld-Kirchspiel, Flure/Flurstücke 38/79, 
10/144 und 10/17 vorgelegt.

Der für den 13.12.2017 vorgesehene Erörterungstermin fin-
det nicht statt.

Kreis Coesfeld, 23.10.2017

Der Landrat  
Im Auftrag
gez.  Dr. Foppe

152/17 - Stadt Dülmen

Öffentliche	Bekanntmachung	zur	Änderung	des	Bebau-
ungsplanes Nr. 01/5 „Am Haselbach“ als Vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan
hier: Einladung zur Bürgerversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat 
am 06.07.2017 die Einleitung des Verfahrens zur III. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 01/5 „Am Haselbach“ in der 
Gemarkung Dülmen-Stadt beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplanes ist dem 
mitveröffentlichten Übersichtsplan zu entnehmen.

(siehe anliegender Übersichtsplan)

Der räumliche Geltungsbereich ist auch online unter der 
Internet-Adresse 

http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.
php?pid=33074

abrufbar.

Die allgemeinen Ziele und Zwecke dieser Planung werden 
gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) öffentlich 
vorgestellt am

Dienstag, 14.11.2017, ab 17 Uhr

im Sitzungssaal des Rathauses
Markt 1-3
48249 Dülmen

Den Versammlungsteilnehmern wird Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung gegeben.

Dülmen, den 23.10.2017

Stadt Dülmen
Die Bürgermeisterin
I. V. gez. Leushacke
Erster Beigeordneter 
Stadtbaurat
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153/17 - Stadt Dülmen

Öffentliche	Bekanntmachung	zur	III.	Änderung	des	Be-
bauungsplanes Nr. 73/5 „Am Holzplatz, Teil III“
hier:	Öffentliche	Auslegung	der	Entwürfe

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat 
in ihrer Sitzung am 19.10.2017 beschlossen, den Entwurf 
zur III. Änderung des oben bezeichneten Bebauungsplanes 
einschließlich seiner Begründung gemäß § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist 
dem mitveröffentlichten Übersichtsplan zu entnehmen.

(siehe anliegender Übersichtsplan)

Der Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich seiner Be-
gründung liegt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), in der zurzeit geltenden Fassung, in der 
Zeit vom

07.11.2017	bis	einschließlich	06.12.2017

zu jedermanns Einsicht im Verwaltungsgebäude der Stadt 
Dülmen Overbergpassage
Overbergplatz 3
2. Obergeschoss
Zimmer 2 und 9 - 14

wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag  08.00 bis 12.00 Uhr,
Montag bis Mittwoch 14.00 bis 16.00 Uhr und
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr.

Sofern innerhalb dieser Zeiten das Verwaltungsgebäude 
Overbergpassage für den allgemeinen Publikumsverkehr 
geschlossen ist, wird dort auf Nachfrage Einlass gewährt.

Innerhalb dieser Auslegungsfrist können Anregungen 
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den betreffenden Bauleitplan unbe-
rücksichtigt bleiben.

Darüber hinaus sind die Planunterlagen unter der Internet-
Adresse 

http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.
php?S=3&L1=8&pid=29135

abrufbar. 

Dort können Stellungnahmen unter den zuvor genannten 
Bedingungen auch online abgegeben werden.

Von der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB wird gemäß § 13a Abs. 2 BauGB abgesehen.

Dülmen, 26.10.2017

Stadt Dülmen 
Die Bürgermeisterin
I. V. gez. Leushacke
Erster Beigeordneter
Stadtbaurat
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154/17 - Stadt Dülmen

Öffentliche	Bekanntmachung	zum/zur
1.) Bürgerbus für Hausdülmen 
2.)	Bauflächenentwicklung	im	Ortsteil	Hausdülmen
3.)	Änderung	der	Bauleitplanung	im	Bereich	des	Bebau-

ungsplanes Nr. 232 „Linnertstraße – Teil III“
hier: Einladung zur Bürgerversammlung

zu1.)
Im Rahmen einer Gründungsversammlung wurde am 
26.07.2017 der Bürgerbusverein Merfeld und Hausdülmen 
e.V. gegründet. Nunmehr soll der Sachstand zur Vorberei-
tung der Einrichtung eines Bürgerbusses vorgestellt werden. 

zu 2.)
Mit Blick auf die allgemeine, weiterhin bestehende Nachfra-
ge nach Wohnbaugrundstücken sollen für den Ortsteil Haus-
dülmen die sich grundsätzlich aus dem Regionalplan für das 
Münsterland sowie dem Flächennutzungsplan ergebenden 
möglichen Entwicklungspotenziale dargelegt und vor dem 
Hintergrund bestehender rechtlicher Vorgaben eingeordnet 
werden. 

zu 3.)
Der Stadt liegt der Antrag eines Investors vor, den Bebau-
ungsplan „Linnertstraße – Teil III“ zugunsten eines erwei-
terten Einzelhandelsangebotes zu ändern und den Flächen-
nutzungsplan entsprechend anzupassen. Der räumliche 
Bereich, auf den sich die Planungen des Investors beziehen, 
ist dem mitveröffentlichten Übersichtsplan zu entnehmen. 
Die räumlichen Planungen sollen öffentlich dargelegt und 
erörtert werden. 

Zu 1.-3.)
Die drei genannten Themenbereiche werden im Rahmen 
einer Bürgerversammlung gemeinsam durch die Ortsvorste-
herin des Ortsteiles Hausdülmen und durch die Verwaltung 
der Stadt Dülmen öffentlich erläutert und zur Diskussion ge-
stellt, am 

Mittwoch, 08.11.2017, 18.00 Uhr

in der Gaststätte Böinghoff
Halterner Str. 274
48249 Dülmen.

Dülmen, 23.10.2017

Stadt Dülmen  
Die Bürgermeisterin Die Ortsvorstehrin 
I.V. gez. Leushacke für Haus Dülmen 
Erster Beigeordneter gez. Sondermann
Stadtbaurat 

155/17 - Stadt Dülmen

Bekanntgabe der Auslegung des Entwurfs der Haushalts-
satzung der Stadt Dülmen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. 
NRW. S. 966), wird bekannt gemacht, dass der Entwurf der 
Haushaltssatzung der Stadt Dülmen für das Haushaltsjahr 
2018 mit ihren Anlagen

ab sofort bis zum Ende des Beratungsverfahrens (voraus-
sichtlich 14.12.2017)

beim Fachbereich „Finanzen“
Markt 1-3
Zimmer 80
48249 Dülmen

während der allgemeinen Öffnungszeiten 
montags bis freitags  von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
montags  von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
donnerstags  von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

beim Fachbereich „Sicherheit und Ordnung“
Markt 1-3
Infothek „Bürgerbüro“
48249 Dülmen

während der Öffnungszeiten 
montags bis donnerstags  von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
freitags  von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr

im Bürgerbüro Buldern
Weseler Straße 62
48249 Dülmen

während der Öffnungszeiten
donnerstags  von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

sowie im  Bürgerbüro Rorup
Hauptstraße 56
48249 Dülmen

während der Öffnungszeiten 
mittwochs  von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr

zur Einsichtnahme öffentlich ausliegt.

Einwohner oder Abgabepflichtige können Einwendungen 
gegen den Entwurf der Haushaltssatzung und ihre Anlagen 
bis spätestens zum 21.11.2017 erheben.

Einwendungen sind an die 
Bürgermeisterin der Stadt Dülmen 
Dezernat I/Fachbereich „Finanzen“
Postfach 1551
48236 Dülmen

zu richten bzw. können mündlich beim

Fachbereich „Finanzen“
Markt 1-3
Zimmer 80
48249 Dülmen

zu Protokoll gegeben werden.

Über Einwendungen beschließt die Stadtverordnetenver-
sammlung in öffentlicher Sitzung.

Dülmen, den 23.10.2017

Stadt Dülmen
Die Bürgermeisterin
I.V. Stadtbaurat Leushacke
Erster Beigeordneter
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156/17 - Stadt Dülmen

Öffentliche	Bekanntmachung	zur	Satzung	über	die	Ab-
fallentsorgung in der Stadt Dülmen vom 20.10.2017

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW.  S. 666), zuletzt 
geändert ), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 
(GV. NRW. 2016, S. 966), in der jeweils geltenden Fassung; 

des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 
(BGBl. I 2012, S. 212ff.), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 27.03.2017 (GV NRW 2017, S. 567), in der 
jeweils geltenden Fassung; 

des § 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 18. April 2017 
(BGBl. I 2017, S. 896 ff.), in der jeweils geltenden Fassung; 

des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) vom 
20.10.2015 (BGBl. I 2015, S. 1739 ff.), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 27.03.2017 (BGBl. I 2017, S. 
567) und Art. 6 des Gesetzes vom 13.04.2017 (BGBl. I 2017, 
S. 872), in der jeweils geltenden Fassung; 

des Batteriegesetzes (BattG) vom 20.10.2015 (BGBl. I 2017, 
S. 2071, zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 
13.04.2017 (BGBl. I 2017, S. 872), in der jeweils geltenden 
Fassung; 

der §§ 5, 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (LAbfG NW) vom 21. Juni 1988, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 07.04.2017 (GV NRW 2017, S. 442 ff.), in 
der jeweils geltenden Fassung;

sowie des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
vom 19.02.1997 (OWiG- BGBl. I 1997, S. 602), zuletzt ge-
ändert durch Art. 4 Abs. 55 des Gesetzes vom 18.07.2016 
(BGBl. I 2016, S. 1666), in der jeweils geltenden Fassung; 

hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen in 
ihrer Sitzung vom 19.10.2017 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1
Aufgaben und Ziele

(1) Die Stadt betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet 
nach Maßgabe der Gesetze und dieser Satzung als öf-
fentliche Einrichtung. Diese öffentliche Einrichtung wird 
als „kommunale Abfallentsorgungseinrichtung“ bezeich-
net und bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit.

(2) Die Stadt erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaft-
liche Aufgaben, die ihr gesetzlich zugewiesen sind:

1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Ge-
meindegebiet anfallen.

2. Information und Beratung über die Möglichkeiten der 
Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfäl-
len (§ 46 KrWG)

3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Stra-
ßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Ge-
gebenheiten erforderlich ist.

4. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablage-
rungen von den der Allgemeinheit zugänglichen 
Grundstücken im Gemeindegebiet.

(3) Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Ver-
brennung und Deponierung der Abfälle wird vom Kreis 
nach einer von ihm hierfür erlassenen Abfallsatzung 
wahrgenommen. 

(4) Die Stadt kann sich zur Durchführung der Aufgaben nach 
den Absätzen 1 und 2 Dritter bedienen (§ 22 KrWG).

(5) Die Stadt wirkt darauf hin, dass bei Veranstaltungen, 
die auf Grundstücken oder in öffentlichen Einrichtungen 
der Stadt durchgeführt werden, die Maßgaben des § 2 
LAbfG NRW beachtet und insbesondere vorrangig Ge-
brauchsgüter verwendet werden, die sich durch Wieder-
verwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen.

 

§ 2
Abfallentsorgungsleistungen der Stadt

(1) Die Entsorgung von Abfällen durch die Stadt umfasst 
das Einsammeln und Befördern der Abfälle zu den Ab-
fallentsorgungsanlagen oder Müllumschlagstationen des 
Kreises, wo sie sortiert, verwertet oder umweltverträglich 
beseitigt werden. Wiederverwertbare Abfälle werden ge-
trennt eingesammelt und befördert, damit sie einer Ver-
wertung zugeführt werden können.

(2) Im Einzelnen erbringt die Stadt gegenüber den Benut-
zern der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung fol-
gende Abfallentsorgungsleistungen: 

 1. Einsammeln und Befördern von Restmüll.

 2. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen. Unter 
Bioabfällen sind hierbei alle im Abfall enthaltenen 
biologisch abbaubaren, pflanzlichen Abfallanteile zu 
verstehen wie z.B. Speisereste, Zimmer- und Garten-
pflanzen, Sträucher, Strauch- und Baumastschnitt, 
Rasenschnitt und sonstige Gartenabfälle ( § 3 Abs. 7 
KrWG).  

 3. Einsammeln und Befördern von Altpapier, soweit es 
sich nicht um Einweg-Verkaufs-verpackungen aus 
Pappe/ Papier/Karton handelt.  

 4. Einsammlung und Beförderung von sperrigen Abfäl-
len (Sperrmüll).

 5. Einsammeln und Befördern von Elektro- und Elek-
tronik-Altgeräten nach dem Elektro- und Elektronik-
gerätegesetz (ElektroG) und § 16 Abs. 2 dieser Sat-
zung.

 6. Einsammlung und Beförderung von Altbatterien ge-
mäß § 13 Batteriegesetz (BattG).

 7. Einsammeln und Befördern von schadstoffhaltigen-
Abfällen mit Schadstoffmobilen.

 
 8. Information und Beratung über die Vermeidung, Ver-

wertung und Entsorgung von Abfällen.

 9. Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von Straßen-
papierkörben.

10. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagrungen.

11. Betrieb eines Wertstoffhofes.

 Das Einsammeln und Befördern der Abfälle erfolgt 
durch eine grundstücksbezogene Abfallentsorgung mit 
Abfallgefäßen (Restmüllgefäß, Bioabfallgefäß, Papier-
abfallgefäß), durch grundstücksbezogene Sammlungen 
im Holsystem (Strauch- und Grünschnittsammlungen, 
Entsorgung von Sperrmüll, Entsorgung von sperrigen 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten nach dem ElektroG 
auf  Bestellung, Altmetall und Altholz) sowie durch eine 
getrennte Einsammlung von Abfällen außerhalb der re-
gelmäßigen grundstücksbezogenen Abfallentsorgung 
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(Betrieb eines Wertstoffhofes, sporadische Aufstellung 
von Grünabfallcontainern, Erfassung von schadstoffhal-
tigen Abfällen über das Schadstoffmobil). Die näheren 
Einzelheiten sind in den §§ 4, 10 – 16 dieser Satzung 
geregelt.  

(3) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten Ein-
weg-Verpackungen aus Glas, Papier/Pappe/Karton, 
Kunststoffen, Verbundstoffen erfolgt im Rahmen des 
privatwirtschaftlichen Dualen Systems nach § 6 Ver-
packungsverordnung/§14 Verpack-ungsgesetz (Ver-
packG). 

§ 3 
Ausgeschlossene Abfälle

(1) Vom Einsammeln und Befördern durch die Stadt sind ge-
mäß § 20 Abs. 2 KrWG mit Zustimmung der zuständigen 
Behörde ausgeschlossen:

1.  Abfälle, die aufgrund einer Rechtsverordnung nach 
§ 25 KrWG oder aufgrund von § 14 VerpackG ei-
ner Rücknahmepflicht unterliegen, bei denen ent-
sprechende Rücknahmevorrichtungen tatsächlich 
zur Verfügung stehen und bei denen die Stadt nicht 
durch Erfassung als ihr übertragene Aufgabe bei der 
Rücknahme mitwirkt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 KrWG). 

2.  Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbe-
reichen als privaten Haushaltungen, insbesondere 
aus Industrie- und Gewerbebetrieben, soweit diese 
nach Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in 
Haushaltungen anfallenden Abfällen eingesammelt, 
befördert oder beseitigt werden können oder die 
Sicherheit der umweltverträglichen Beseitigung im 
Einklang mit den Abfallwirtschaftsplänen des Landes 
durch einen anderen öffentlich rechtlichen Entsor-
gungsträger oder Dritten gewährleistet ist ( § 20 Abs. 
2 Satz 2 KrWG). Hierbei handelt es sich um alle in 
der als Anlage 1 zu dieser Satzung beigefügten Liste 
(Positivkatalog) nicht aufgeführten Abfälle; die Liste 
ist Bestandteil dieser Satzung. 

(2) Die Stadt kann den Ausschluss von der Entsorgung mit 
Zustimmung der zuständigen Behörde widerrufen, wenn 
die Voraussetzungen für den Ausschluss nicht mehr vor-
liegen (§ 20 Abs. 2 Satz 3 KrWG).

(3) Vom Einsammeln und Befördern sind Abfälle aus ande-
ren Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen aus-
geschlossen, soweit Dritten (§ 22 KrWG) Pflichten zur 
Entsorgung von Abfällen übertragen worden sind. 

§ 4
Sammeln	von	schadstoffhaltigen	Abfällen	

(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer be-
sonderen Schadstoffbelastung zur Wahrung des Wohls der 
Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung bedürfen (ge-
fährliche Abfälle i.S.d. § 3 Abs. 5 KrWG i. V. m. § 48 KrWG 
sowie der Abfall-Verzeichnis-Verordnung) werden an mo-
bilen Sammelfahrzeugen (Schadstoffmobil) angenommen. 
Dies gilt auch für Kleinmengen  vergleichbarer Abfälle aus 
Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit den 
in Satz 1 genannten Abfällen entsorgt werden können.   

(2) Gefährliche Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG i. V. 
m. § 48 KrWG sowie der Abfall-Verzeichnis-Verordnung 
dürfen nur zu den in der Stadt bekannt gegebenen Ter-
minen an den Sammelfahrzeugen angeliefert werden. 
Die Standorte der Sammelfahrzeuge werden von der 
Stadt bekannt gegeben.

§ 5
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden 
Grundstücks ist im Rahmen der §§ 2 bis 4 dieser Sat-
zung berechtigt, von der Stadt den Anschluss seines 
Grundstückes an die kommunale Abfallentsorgungsein-
richtung zu verlangen (Anschlussrecht). 

(2) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfallbesit-
zer im Gebiet der Stadt haben im Rahmen der §§ 2 bis 
4 dieser Satzung das Recht, die auf ihren Grundstücken 
oder sonst bei ihnen anfallenden Abfälle der kommu-
nalen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Be-
nutzungsrecht). 

§	6
Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden 
Grundstückes ist verpflichtet, sein Grundstück an die 
kommunale Abfallentsorgungseinrichtung anzuschlie-
ßen, wenn das Grundstück von privaten Haushaltungen 
zu Wohnzwecken genutzt wird (Anschlusszwang). Der 
Eigentümer eines Grundstückes als Anschlusspflichtiger 
und jeder andere Abfallbesitzer (z.B. Mieter, Pächter ) auf 
einem an die kommunale Abfallentsorgung angeschlos-
senen Grundstück ist verpflichtet, im Rahmen der §§ 2 
bis 4 die auf seinem Grundstück oder sonst bei ihm anfal-
lende Abfälle zur Beseitigung und Abfälle zur Verwertung 
aus privaten Haushaltungen der kommunalen Abfallent-
sorgungseinrichtung zu überlassen (Benutzungszwang). 
Abfälle aus privaten Haushaltungen sind nach § 17 Abs. 
1 Satz 1 KrWG i.V.m. § 2 Nr. 2 GewAbfV Abfälle, die in 
privaten Haushalten im Rahmen der privaten Lebensfüh-
rung anfallen, insbesondere in Wohnungen und zugehö-
rigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in ande-
ren vergleichbaren Anfallstellen wie Wohnheimen oder 
Einrichtungen des betreuten Wohnens.

(2) Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeuger/Ab-
fallbesitzer auf Grundstücken, die nicht zu Wohnzwe-
cken, sondern anderweitig z.B. gewerblich/industriell ge-
nutzt werden, haben gleichermaßen die Verpflichtungen 
nach Abs. 1, soweit auf diesen Grundstücken Abfälle zur 
Beseitigung im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz 
KrWG anfallen. Sie haben nach § 7 der Gewerbeabfall-
Verordnung für gewerbliche Siedlungsabfälle im Sinne 
des § 2 Nr. 1 GewAbfV eine Pflicht-Restmülltonne zu be-
nutzen. Gewerbliche Siedlungsabfälle sind nach § 2 Nr. 
1 GewAbfV Siedlungsabfälle aus anderen Herkunftsbe-
reichen als privaten Haushaltungen, die in Kapitel 20 der 
Abfallverzeichnis-Verordnung aufgeführt sind, insbeson-
dere gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfällen 
aus privaten Haushaltungen aufgrund ihrer Beschaffen-
heit und Zusammensetzung ähnlich sind sowie Abfälle 
aus privaten und öffentlichen Einrichtungen.

 Abfälle gelten als angefallen, wenn erstmalig die Be-
griffsmerkmale in § 3 Abs. 1 KrWG erfüllt sind. Das sog. 
Huckepackverfahren ist unzulässig, d. h. angefallener 
Restmüll darf als gemischter Siedlungsabfall (Abfall-
schlüssel-Nummer 20 03 01) nicht mit anderen Abfällen, 
die einer anderen Abfallschlüssel-Nummer der Anlage 
zur Abfallverzeichnisverordnung zuzuordnen sind, ent-
sorgt werden. Im Übrigen gilt Abfall zur Beseitigung als 
angefallen, wenn konkrete Verwertungsmaßnahmen 
durch den gewerblichen Abfallbesitzer/-erzeuger unter 
Beachtung der Vorgaben zur Trennung von Abfällen 
in den §§ 3 und 4 GewAbfV nicht schlüssig und nach-
vollziehbar aufgezeigt werden können. Dieses ist z. B. 
bei benutzten Staubsaugerbeuteln, benutzten Papierta-
schen- bzw. Papierküchentüchern, Küchenschwämmen, 
Kehricht, benutzten Damenbinden und Tampons, Ziga-
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rettenkippen sowie zerbrochenem Porzellan anzuneh-
men. Die Zuteilung des Gefäßvolumens für die Pflicht-
Restmülltonne erfolgt auf der Grundlage der Maßgaben 
in § 11 Abs. 3 dieser Satzung. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit der freiwilligen Benutzung einer Biotonne.

(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 und 
Abs. 2 besteht auch für Grundstücke, die anderweitig 
z.B. gewerblich/industriell und gleichzeitig von privaten 
Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt werden (sog. 
gemischt genutzte Grundstücke). Die Nutzung einer ge-
meinsamen Restmülltonne durch die privaten Haushal-
tungen und die Erzeuger und Besitzer von gewerblichen 
Siedlungsabfällen ist auf Antrag möglich.  
  

(4) Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen wird im Ein-
zelfall durch Ausnahmegenehmigung nach 

 § 28 Abs. 2 KrWG durch die örtliche Ordnungsbehörde 
zugelassen.

 Alternativ kann das Verbrennen von pflanzlichen Abfäl-
len auch durch Allgemeinverfügung der Stadt geregelt 
werden.

§ 7
Ausnahmen vom Benutzungszwang

Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht, soweit

- Abfälle gemäß § 3 Abs. 1 oder § 3 Abs. 3 dieser Satzung 
von der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung aus-
geschlossen sind;

- Dritten oder privaten Entsorgungsverbänden Pflichten 
zur Verwertung oder Beseitigung von Abfällen nach § 22 
KrWG übertragen worden sind; 

- Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht auf-
grund einer Rechtsverordnung nach § 25KrWG unterlie-
gen und die Stadt an deren Rücknahme nicht mitwirkt (§ 
17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KrWG);

- Abfälle in Wahrnehmung der Produktverantwortung 
nach § 23 KrWG freiwillig zurückgenommen werden, 
wenn dem zurücknehmenden Hersteller oder Vertreiber 
ein Freistellungs- oder Feststellungsbescheid nach § 26 
Abs. 4 oder Abs. 6 KrWG erteilt worden ist (§ 17 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 KrWG);

- Abfälle zur Verwertung, die nicht gefährlich im Sinne 
des § 3 Abs. 5 Satz 1 KrWG sind, durch gemeinnützige 
Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen 
Verwertung zugeführt werden (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 
Satz 2, § 18 KrWG);  
  

- Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 5 Satz 
1 KrWG sind, durch zulässige gewerbliche Sammlungen 
einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung 
zugeführt werden, soweit dies der Stadt/dem Kreis nach-
gewiesen worden ist und nicht überwiegende öffentliche 
Interessen entgegenstehen (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, 
Abs. 3, § 18  KrWG).

§ 8
Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang

an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung

(1) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die kommu-
nale Abfallentsorgungseinrichtung besteht bei Grund-
stücken, die von privaten Haushaltungen zu Wohnzwe-
cken genutzt werden, soweit der/die Anschluss- und/
oder Benutzungspflichtige schlüssig und nachvollzieh-
bar nachweist, dass er/sie nicht nur willens, sondern 

auch fachlich und technisch in der Lage ist, alle auf 
dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Stoffe 
ordnungsgemäß und schadlos i.S.d. § 7 Abs. 3 KrWG 
selbst so zu behandeln, dass eine Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit, insbesondere durch Gerüche 
oder Siedlungsungeziefer (z.B. Ratten), nicht entsteht 
(Eigenverwertung). Die Stadt stellt auf der Grundlage der 
Darlegungen der/des Anschluss- und/oder Benutzungs-
pflichtigen fest, ob und inwieweit eine Ausnahme vom 
Anschluss- und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs. 1 
Satz 2, 2. Halbsatz KrWG besteht.  
  

(2) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang 
besteht bei Grundstücken, die nicht zu Wohnzwecken, 
sondern anderweitig z.B. industriell/gewerblich genutzt 
oder gewerblich genutzt werden, wenn der Abfallerzeu-
ger/Abfallbesitzer nachweist, dass er/sie die bei ihm 
anfallenden Abfälle zur Beseitigung in eigenen Anlagen 
beseitigt (Eigenbeseitigung) und keine überwiegenden 
öffentlichen Interessen eine Überlassung der Abfälle zur 
Beseitigung erfordern. Die Stadt stellt auf der Grundlage 
der Darlegungen der/des Anschluss- und/oder Benut-
zungspflichtigen fest, ob eine Ausnahme vom Anschluss- 
und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs.1, Satz 2, 2. 
Halbsatz KrWG i. V. m. § 7 Gewerbeabfall-Verordnung 
besteht. 

§ 9
Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen

Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln und 
Befördern durch die Stadt gemäß § 3 dieser Satzung aus-
geschlossen ist, sind verpflichtet, ihre Abfälle zum Zwecke 
des Verwertens, Behandelns, Lagerns oder Ablagerns 
entsprechend der Satzung über die Abfallentsorgung im 
Kreis Coesfeld vom 23.12.2016 (Amtsblatt des Kreises 
Coesfeld vom 30.12.2016, Seite 190) in der jeweils gel-
tenden Fassung zu der vom Kreis angegebenen Sammel-
stelle, Behandlungsanlage oder Abfallentsorgungsanlage zu 
befördern oder befördern zu lassen. Soweit der Kreis das 
Behandeln, Lagern oder Ablagern dieser Abfälle ebenfalls 
ausgeschlossen hat, sind die Abfälle zum Zwecke des Be-
handelns, Lagerns oder Ablagerns zu einer sonstigen dafür 
zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder 
befördern zu lassen.

§ 10
Abfallbehälter und Abfallsäcke

(1) Die Stadt bestimmt nach Maßgabe der folgenden Vor-
schriften Art, Anzahl und Zweck der Abfallbehälter, deren 
Standplatz auf dem Grundstück, ob und wie die Abfälle 
voneinander getrennt zu halten sind sowie die Häufigkeit 
und den Zeitpunkt der Abfuhr.

(2) Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende Abfall-
behälter zugelassen für

a) Altpapier und Kartonagen:
 Müllgroßbehälter (MGB) aus Kunststoff, nach DIN 

EN 840,  Fahrbare Behältersysteme, 120 L und 240 
L, 1,1 m³, Deckelfarbe: Blau (vereinzelt grün).

b) Bioabfälle:
  Müllgroßbehälter (MGB) aus Kunststoff, nach DIN 

EN 840,  Fahrbare Behältersysteme,   
 120 L und 240 L, Deckelfarbe: Braun.

c) Verpackungen aus Kunststoff, Metall u. Verbundstoffen: 
Müllgroßbehälter (MGB) aus Kunststoff, nach DIN 
EN 840,  Fahrbare Behältersysteme,120 L, 240 L und 
1,1 m³, Deckelfarbe: Gelb.
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d) Altglas: 
 Depotcontainer für die Sortierung nach Weiß-, Braun- 

und Grünglas.

e) Restmüll:
 Müllgroßbehälter (MGB) aus Kunststoff, nach DIN 

EN 840,  Fahrbare Behältersysteme,  60 L, 80 L, 120 
L , 240 L , 1,1 m³, Deckelfarbe: Schwarz / Anthrazit.

f) Restmüll:
 Müllgroßbehälter (MGB) aus Kunststoff, nach DIN 

EN 840,  Fahrbare Behältersysteme,  60 L, 80 L, 
Deckelfarbe: rot

g) Restmüllsäcke aus Kunststoff, Aufdruck: 
 Kreis Coesfeld.

 Nur für vorübergehend anfallenden Restmüll, die sich 
zum Einsammeln in diesen Abfallsäcken eignen (keine 
spitzen Gegenstände). Diese Abfallsäcke werden im 
Zuge der Restmüllabfuhr mitgenommen, wenn sie neben 
der Restmülltonne bereitgestellt sind.

(3) Müllgroßbehälter (MGB) mit einem Volumen von 1,1 m³ für 
Altpapier und Kartonagen sowie Verpackungen aus Kunst-
stoff, Metall und Verbundstoffen sind nur in Kombination mit 
einem Abfallgefäß Restmüll von 1,1 m³ zulässig. 

§ 11
Anzahl und Größe der Abfallbehälter

(1)  Jedes Grundstück erhält für
 

a) Altpapier und Kartonagen:
   Mindestens einen Müllgroßbehälter (MGB) aus 

Kunststoff, nach DIN EN 840,  gemäß § 10 Absatz 2               

b) Bioabfälle:
  Mindestens einen Müllgroßbehälter (MGB) aus 

Kunststoff, nach DIN EN 840,  gemäß § 10 Absatz 2
            
c)  Verpackungen aus Kunststoff, Metall u. Verbundstoffen:
 Mindestens einen Müllgroßbehälter (MGB) aus 

Kunststoff, nach DIN EN 840,  gemäß § 10 Absatz 2

d) Restmüll:
 Mindestens einen Müllgroßbehälter (MGB) aus 

Kunststoff, nach DIN EN 840,  gemäß § 10  Absatz 2.

(2) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, bei 
Grundstücken mit privaten Haushaltungen ein Mindest-
Restmüll-Gefäßvolumen von 10 Litern pro Person und 
Woche vorzuhalten (bei 14-täglicher Abfuhr 20 Liter pro 
Person für 14 Tage). Die Zuteilung des Gefäßvolumens 
bei dem Restmüllgefäß erfolgt auf der Grundlage des 
festgesetzten Mindest-Restmüll-Gefäßvolumens pro 
Person und Woche. Abweichend kann auf Antrag ein 
geringeres Mindest-Restmüll-Gefäßvolumen von 5 Li-
tern pro Person/Woche zugelassen werden, wenn der 
Abfallbesitzer/-erzeuger nachweist, dass durch Abfall-
vermeidung weniger Abfälle anfallen.   
 

(3) Für die Abfuhr von Abfällen aus anderen Herkunftsbe-
reichen als privaten Haushaltungen wird der Behälter-
bedarf für Abfälle zur Beseitigung unter Zugrundelegung 
von Einwohnergleichwerten ermittelt.

 Je Einwohnergleichwert wird ein Mindest-Restmüll-
Gefäßvolumen von 10 Litern pro Woche zur Verfügung 
gestellt. Abweichend kann auf Antrag, bei durch den Ab-
fallerzeuger/Abfallbesitzer nachgewiesener Nutzung von 
Vermeidungs- und Verwertungsmöglichkeiten, ein gerin-
geres Mindest-Restmüll-Gefäßvolumen zugelassen wer-
den. Die Stadt legt aufgrund der vorgelegten Nachweise 

und ggf. eigener Ermittlungen/Erkenntnissen das zur 
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Entsorgung er-
forderliche Behältervolumen fest.  

 Einwohnergleichwerte werden nach folgender Regelung 
festgestellt:

(4) Beschäftigte im Sinne des § 11 Abs. 3 sind alle in einem 
Betrieb Tätige (z.B. Arbeitnehmer, Unternehmer, mithel-
fende Familienangehörige, Auszubildende) einschließ-
lich Zeitarbeitskräfte. Halbtagsbeschäftigte werden zu 
½ bei der Veranlagung berücksichtigt. Beschäftigte, die 
weniger als die Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit 
beschäftigt sind, werden bei der Veranlagung zu ¼ be-
rücksichtigt.   

(5) Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten Haus-
haltungen und Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen 
anfallen, die gemeinsam in einem Restmüllgefäß ge-
sammelt werden können, wird das sich nach § 11 Abs. 
3 berechnete Behältervolumen zu dem  nach § 11 Abs. 
2 zur Verfügung zu stellende Behältervolumen hinzuge-
rechnet.  

(6) Wird bei zwei aufeinander folgenden Entleerungstermi-
nen festgestellt, dass das bereitgestellte Mindest-Be-
hältervolumen nicht ausreicht, so hat der Grundstücks-
eigentümer die Aufstellung eines Abfallgefäßes mit dem 
nächstgrößeren Behältervolumen bzw. die Aufstellung 
eines weiteren Behälters zu dulden (z.B. 120 Liter statt 
80 Liter). 

(7) Wird bei drei aufeinander folgenden Entleerungstermi-
nen festgestellt, dass Bioabfallgefäße oder Papierge-
fäße mit Restmüll oder anderen Abfällen falsch befüllt 
worden sind, so werden wegen der damit verbundenen 

Unternehmen/Institution Je Platz/
Beschäftigten/

Bett

Einwohner-
gleichwert

a) Krankenhäuser, 
Kliniken u. ä. Einrich-
tungen

je Platz 1

b) öffentl. Verwaltungen, 
Geldinstitute, Verbän-
de Krankenkassen, 
Versicherungen, 
selbstständig Tätige 
der freien Berufe, 
selbstständige  Han-
dels-, Industrie- u. 
Versicherungsvertreter

je 3
 Beschäftigte

1

c)  Schulen, Kindergärten je 10 Schüler/
Kind

1

d)  Speisewirtschaften, 
Imbissstuben

je Beschäftigen 4

e)  Gaststättenbetriebe, 
die nur als Schankwirt-
schaft konzessioniert 
sind, Eisdielen

je Beschäftigten 2

f)  Beherbergungsbe-
triebe

je 4 Betten 1

g) Lebensmitteleinzel- 
und Großhandel

je Beschäftigten 2

h)  sonstige Einzel- und 
Großhandel

je Beschäftigten 0,5

 i)  Industrie, Handwerk 
und übrige Gewerbe

je Beschäftigten 0,5
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Verhinderung einer ordnungsgemäßen und schadlosen 
Verwertung dieser Abfälle die Bioabfall- und/oder Altpa-
piergefäße abgezogen und durch Restmüllgefäße mit 
dem entsprechenden Fassungsvolumen der abgezo-
genen Bioabfall- und Altpapiergefäße ersetzt. Für den 
Austausch der Gefäße werden Gebühren gem. § 3 Abs. 
4 der Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallent-
sorgung in der Stadt Dülmen erhoben. Ebenso wird/wer-
den der/die zusätzlichen Restmüll-Großbehälter gem. 
der vg. Gebührensatzung zusätzlich veranlagt.   

§ 12
Standplatz und Transportweg für Abfallbehälter

(1) Die Abfallbehälter sind zu den Abfuhrterminen auf dem 
Bürgersteig oder, sofern nicht vorhanden, am Straßen-
rand der nächsten öffentlichen Straße, die von Müllfahr-
zeugen befahren werden kann, so aufzustellen, dass 
der Fußgänger- und Straßenverkehr nicht gefährdet 
werden. Sofern sich aus technischen oder wirtschaftli-
chen Gründen (z.B. Einsatz von Entsorgungsfahrzeugen 
mit Seitenlader) die Notwendigkeit ergibt, sind die An-
schlussnehmer auf Verlangen der Stadt verpflichtet, die 
Abfallgefäße eines Straßenzuges an einer Straßenseite 
zur Abfuhr bereitzustellen. Die betroffenen Grundstücks-
eigentümer/Anschlussnehmer haben die Aufstellung der 
entsprechenden Abfallgefäße vor ihrem Grundstück zu 
dulden.

(2) In den Bauerschaften sind die Abfallbehälter an der 
Einmündung der jeweiligen Grundstückseinfahrt in den 
nächsten vom Müllfahrzeug befahrbaren öffentlichen 
Wirtschaftsweg bzw. die nächste Gemeinde-, Kreis-, 
Landes- oder Bundesstraße so aufzustellen, dass der 
Straßenverkehr nicht gefährdet wird. 

(3) Treten in den Fällen der Absätze 1 u. 2 im Einzelfall 
Schwierigkeiten auf, so bestimmt die Bürgermeisterin/
der Bürgermeister den Standort des Abfallbehälters.

(4)  Nach Leerung sind die Abfallbehälter unverzüglich auf 
das Grundstück zurückzustellen.

§ 13
Benutzung der Abfallbehälter

(1) Die Abfallbehälter werden durch das von der Stadt Dül-
men beauftragte Entsorgungsunternehmen gestellt und 
unterhalten. 

(2) Die Abfälle müssen in die dafür zur Verfügung gestellten 
Abfallbehälter oder Depotcontainer entsprechend deren 
Zweckbestimmung eingefüllt werden. 

 Abfälle dürfen nicht in einer anderen Weise zum Einsam-
meln bereitgestellt oder neben die Abfallbehälter oder 
Depotcontainer gelegt werden. § 10 Abs. 2 lit. g) der Sat-
zung bleibt unberührt. 

(3) Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, dass 
die Abfallbehälter allen Hausbewohnern zugänglich sind 
und ordnungsgemäß benutzt werden können.

(4) Die einzelnen Abfallfraktionen sind wie folgt zu entsorgen:

1. Glas (Behälterglas) ist sortiert nach Weiß-, Braun- 
und Grünglas in die bereitgestellten Depotcontainer  
(Sammelcontainer) einzufüllen. Andersfarbiges Glas 
ist in die Depotcontainer für Grünglas einzufüllen.

2. Altpapier ist in den Müllgroßbehältern (MGB) mit 
blauem Deckel (tlw. grüne Deckel) ein zu füllen, der 

auf dem Grundstück des Abfallbesitzers zur Verfü-
gung steht und in diesem Abfallbehälter zur Abholung 
bereitzustellen, oder - wenn das Gefäßvolumen nicht 
ausreicht - am Wertstoffhof abzugeben.

3. Bioabfälle sind in den Müllgroßbehältern (MBG) mit 
braunem Deckel einzufüllen, der auf dem Grundstück 
des Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in die-
sem Abfallbehälter zur Abholung    bereitzustellen. 
Dies gilt nicht für ungekochte und gekochte Speise-
reste tierischer Herkunft und gekochte Speisereste 
pflanzlicher Herkunft. Diese sind in den schwarzen/
anthrazitfarbigen Restmüllbehälter einzufüllen.

4. Verkaufsverpackungen aus Metallen, Kunststoffen 
oder Verbundstoffen sind in den Müllgroßbehältern 
(MGB) mit gelben Deckel einzufüllen, der auf dem 
Grundstück des Abfallbesitzers zur Verfügung steht 
und in diesem Abfallbehälter zur Abholung bereit-
zustellen. Diese Abfälle können in transparenten 
Säcken verpackt auch am Wertstoffhof abgegeben 
werden.

5. Altbekleidung ist den zugelassenen karitativen 
Sammlungen oder denen durch Sonder-nutzungser-
laubnis der Stadt Dülmen zugelassenen Depotcon-
tainern zuzuführen.

6. Der verbleibende Restmüll ist in den Müllgroßbe-
hältern (MGB) mit  schwarzem/ anthrazit-farbigem    
oder rotem Deckel einzufüllen, der auf dem Grund-
stück des Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in 
diesem Abfallbehälter zur Abholung bereitzustellen.

(5) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln, sie 
dürfen nur soweit gefüllt werden, dass sich der Deckel 
schließen lässt. Abfälle dürfen nicht in Abfallbehälter ein-
gestampft, in ihnen verdichtet oder verbrannt werden. 
Es ist nicht gestattet, brennende, glühende oder heiße 
Abfälle in Abfallbehälter zu füllen. Aus Gründen der Hy-
giene und des Seuchenschutzes ist es verboten, die in 
ein Müllgefäß bereits eingeworfenen Abfälle nachträglich 
nach verwertbaren Abfällen durchzusortieren oder zu 
durchsuchen.

(6) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, 
welche die Abfallbehälter oder das Sammelfahrzeug 
beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen können 
(z.B. Farben und Sondermüll), dürfen nicht in die Abfall-
behälter und Abfallsäcke gefüllt werden. 

(7) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch unsachge-
mäße Behandlung der Abfallbehälter oder durch Einbrin-
gen nicht zugelassener Gegenstände an den Sammel-
fahrzeugen entstehen, richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften. 

(8) Die Stadt gibt die Termine für die Einsammlung verwert-
barer Stoffe und die Standorte der Annahmestellen/der 
Depotcontainer (Sammelcontainer) rechtzeitig bekannt.

 
(9) Zur Vermeidung von Lärmbelästigungen dürfen Depot-

container für Altglas nur werktags in der Zeit von 7.00 
Uhr bis 20.00 Uhr benutzt werden. 

§ 14
Zulassung einer Entsorgungsgemeinschaft

Auf schriftlichen Antrag der Grundstückseigentümer kann eine 
Entsorgungsgemeinschaft für zwei aneinander angrenzende 
Grundstücke für folgende Abfallgefäße zugelassen werden:
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a)  Abfallbehälter für Altpapier und Pappe

b)  Abfallbehälter für organische Abfälle

c)  Abfallbehälter für Verkaufsverpackungen (gelbe Tonne), 
die im Rahmen des privatwirtschaftlichen 

     Dualen Systems außerhalb der kommunalen Abfallent-
sorgungseinrichtung erfasst wird. 

Eine Entsorgungsgemeinschaft für Restmüllgefäße ist aus-
geschlossen. 
Die als Entsorgungsgemeinschaft zugelassenen Grund-
stückseigentümer haften gegenüber der Stadt im Hinblick 
auf die zu zahlenden Abfallentsorgungsgebühren als Ge-
samtschuldner im Sinne der §§ 421 ff. BGB.

§ 15
Häufigkeit	und	Zeit	der	Leerung	

Die auf dem Grundstück des Abfallbesitzers vorhandenen 
Abfallbehälter werden wie folgt entleert:

1. Die Abfallbehälter für Restmüll, Deckelfarbe: Schwarz/
Anthrazit, werden im  2-Wochen Rhythmus geleert.

2. Die Abfallbehälter für Restmüll, Deckelfarbe: Rot, wer-
den im  4-Wochen-Rhythmus geleert.

3. Die Abfallbehälter für Altpapier, Deckelfarbe: Blau, wer-
den im 4-Wochen-Rhythmus geleert.

4. Die Abfallbehälter für Bioabfälle, Deckelfarbe: Braun, 
werden im 2-Wochen- Rhythmus geleert.

5. Der gelbe Abfallbehälter, insbesondere für Verkaufsver-
packungen aus Metall, Kunststoff, Verbundstoffen, wird 
im 2-Wochen-Rhythmus entleert.

6. Abweichend von Zif. 1 werden die Müllgroßraumbehälter 
(MGB) Restmüll mit einem Volumen von 1,1 m³ im 1-Wo-
chen-Rhythmus und im 2-Wochen Rhythmus geleert.

7.  Die Abfuhrtage und Abfuhrtermine werden von der Stadt 
festgelegt. Die Abfallbehälter sind am Abfuhrtag [Sperrmüll 
(inkl. Altholz, Altmetall)/Grünabfälle] bis 6.00 Uhr bereit 
zu  stellen (Stadtkern, Hauptverkehrsstraßen, Gewerbe- 
u. Industriegebiete). Abweichend hiervon sind Abfallbe-
hälter [Sperrmüll/Grünabfälle] in reinen Wohngebieten bis 
7:00 Uhr bereitzustellen. 

§	16
Entsorgung von Sperrmüll, Elektro- und Elektronik-

Altgeräten und Altbatterien 

(1) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfallbe-
sitzer im Gebiet der Stadt hat im Rahmen der §§ 2 - 4 
das Recht, sperrige Abfälle, die wegen ihres Umfanges 
oder ihres Gewichts nicht in den nach dieser Satzung 
zugelassenen Abfallbehälter eingefüllt werden können 
(Sperrmüll), von der Stadt außerhalb der regelmäßigen 
Abfallentsorgung gesondert abfahren zu lassen. 

(2) Der sperrige Abfall und Gartenabfälle werden einmal 
jährlich abgefahren. Die Stadt setzt die Termine für die 
einzelnen Abfuhrbezirke fest und gibt diese bekannt.

(3) Die sperrigen Abfälle bzw. Grünabfälle sind, sofern erfor-
derlich, zu bündeln. Die Bündel dürfen nicht schwerer als 
50 kg sein, wobei die Ausmaße 1 m nicht überschreiten 
dürfen.

(4) Bezüglich des Bereitstellungsplatzes gilt § 12 entsprechend. 

(5) Sperrmüll (Altholz, Altmetall und Restsperrmüll) sowie 
Ast- und Strauchwerk sind am Wertstoffhof der Stadt Dül-
men während der Öffnungszeiten unter Beachtung der 
durch die Stadt bekannt zu gebenden Annahmebedin-
gungen (Abfuhrkalender) abzugeben oder zur Sperrmüll- 
bzw. Grünabfuhr bereit zu stellen. Elektroschrott darf nicht 
zur Sperrmüllabfuhr bereit gestellt werden. PE-Folien aus 
großen Verpackungen (keine Silofolien, keine Dachfolien) 
sind ausschließlich am Wertstoffhof abzugeben. 
 

(6) Elektro- und Elektronik-Altgeräte i. S. d. § 3 Nr. 1 Elek-
troG werden getrennt vom sonstigen Siedlungsabfall, 
insbesondere Sperrmüll, durch das von der Stadt beauf-
tragte Unternehmen nach Anmeldung durch den Abfall-
besitzer bei dem Unternehmen kostenfrei abgeholt oder 
sind zum Wertstoffhof zu bringen. Die Abholtermine für 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte werden dem Abfallbe-
sitzer durch das beauftragte Unternehmen mitgeteilt. 
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakku-
mulatoren, die nicht von Altgeräten umschlossen sind, 
gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 ElektroG vor der Abgabe an 
der Erfassungsstelle von diesen zu trennen und der ge-
sonderten Altbatterien-Entsorgung der Stadt zuzuführen. 
Dieses gilt gemäß § 10 Abs. 1 Satz 3 ElektroG nicht, so-
weit nach § 14 Abs. 5 Satz 2 und Satz 3 ElektroG Altge-
räte separiert werden, um sie für die Wiederverwendung 
vorzubereiten. 

(7) Altbatterien i. S. d. § 2 Abs. 9 Batteriegesetz (BattG) sind 
vom Endnutzer (§ 2 Abs. 13 BattG) als Besitzer von Alt-
batterien gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 BattG vom unsor-
tierten Siedlungsabfall einer getrennten Erfassung zuzu-
führen. Dieses gilt gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 BattG nicht 
für Altbatterien, die in andere Produkte fest eingebaut 
worden sind. 

(8) Das Eigentum am Sperrmüll geht durch Bereitstellen zur 
Abholung im öffentlichen Verkehrsraum auf die Stadt 
Dülmen über. Das gilt auch, wenn die Bereitstellung zur 
Abholung auf privaten Grundstücken erfolgt.

§ 17
Anmeldepflicht

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt den erstma-
ligen Anfall von Abfällen, die voraussichtliche Menge, die 
Anzahl der auf dem Grundstück wohnenden Personen 
sowie jede wesentliche Veränderung der anfallenden 
Abfälle, ihrer Menge oder der auf dem Grundstück woh-
nenden Personenzahl unverzüglich anzumelden.

(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind sowohl 
der bisherige als auch der neue Eigentümer verpflichtet, 
die Stadt unverzüglich zu benachrichtigen. 

§ 18
Auskunftspflicht,	Betretungsrecht,	Duldungspflicht

(1) Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsberechtigte 
oder der Abfallbesitzer/Abfallerzeuger sind verpflichtet, 
über § 17 hinaus alle für die Abfallentsorgung erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen. Hierzu gehört insbesondere 
die Mitteilung über die Anzahl der Beschäftigten, ihre Ar-
beitszeiten, die Anzahl der Betten in Kliniken und Beher-
bergungsunternehmen. 

(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf de-
nen überlassungspflichtige Abfälle anfallen  sind nach § 
19 Abs. 1 Satz 1 KrWG verpflichtet, das Aufstellen von 
Abfallgefäßen auf ihrem Grundstück sowie das Betreten 
des Grundstücks zum Zweck des Einsammelns und zur 
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Überwachung des Getrennthaltens und der Verwertung 
von Abfällen zu dulden.  

(3) Den Beauftragten der Stadt ist zur Prüfung, ob die Vor-
schriften dieser Satzung befolgt werden, ungehinder-
ter Zutritt zu Grundstücken zu gewähren, für die nach 
dieser Satzung Anschluss- und Benutzungszwang be-
steht.   
  

(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen. 

(5) Die Beauftragten haben sich durch einen von der Stadt 
ausgestellten Dienstausweis auszuweisen. 

§ 19
Unterbrechung der Abfallentsorgung

(1) Unterbleibt die der Stadt obliegende Abfallentsorgung bei 
vorübergehenden Einschränkungen, Unterbrechungen 
oder Verspätungen infolge von Betriebsstörungen, 
Streiks, betriebsnotwendigen Arbeiten oder behördlichen 
Verfügungen, werden die erforderlichen Maßnahmen so 
bald wie möglich nachgeholt. 

(2) In Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf Er-
mäßigung der Gebühren oder auf Schadensersatz. 

§ 20
Benutzung der kommunalen 

Abfallentsorgungseinrichtung /Anfall der Abfälle

(1) Die gebührenpflichtige Benutzung der kommunalen 
Abfallentsorgungseinrichtung beginnt, wenn dem an-
schluss- und benutzungspflichtigen Grundstückseigentü-
mer ein oder mehrere Abfallgefäße zur Verfügung gestellt 
worden sind oder ein oder mehrere Abfallgefäße ander-
weitig vorhanden sind und diese zur Abfallüberlassung 
bereitgestellt werden und das an die kommunale Abfal-
lentsorgungseinrichtung angeschlossene Grundstück 
mit Abfallfahrzeugen zur Entleerung dieser Abfallbehält-
nisse angefahren wird.  

(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als an-
gefallen, wenn die Voraussetzungen des Abfallbegriffs 
gemäß § 3 Abs. 1 KrWG erstmals erfüllt sind. 

(3) Die Stadt ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen 
Gegenständen suchen zu lassen. Im Abfall vorgefun-
dene Wertgegenstände werden als Fundsachen behan-
delt.

(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur Ab-
holung bereitgestellte Abfälle zu durchsuchen oder weg-
zunehmen.

§ 21
Abfallentsorgungsgebühren

Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungsein-
richtung der Stadt Dülmen und die sonstige Erfüllung abfall-
wirtschaftlicher Aufgaben durch die Stadt werden Abfallent-
sorgungsgebühren nach der zu dieser Satzung erlassenen 
Gebührensatzung für die kommunale Abfallentsorgungsein-
richtung der Stadt Dülmen erhoben. 

§ 22
Andere	Berechtigte	und	Verpflichtete

Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentü-
mer ergebenden Rechte und Pflichten gelten entsprechend 

für Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer und sonstige 
Nutzungsberechtigte im Sinne des Wohnungseigentumsge-
setzes, Nießbraucher sowie alle sonstigen zum Besitz eines 
Grundstücks dinglich Berechtigten. Die Grundstückseigen-
tümer werden von ihren Verpflichtungen nicht dadurch be-
freit, dass neben ihnen andere Anschluss- und Benutzungs-
pflichtige vorhanden sind. 

§ 23
Begriff	des	Grundstücks

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist, unabhängig von 
der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch 
und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung, jeder 
zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbstständige 
wirtschaftliche Einheit bildet. 

§ 24
Ordnungswidrigkeiten

(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getrof-
fenen Regelungen handelt ordnungswidrig, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, in-
dem er 

a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene Abfälle 
der Stadt zum Einsammeln oder Befördern überlässt;

b) von der Stadt bestimmte Abfallbehälter und Abfall-
säcke zum Einfüllen von Abfällen nicht benutzt und 
damit dem Anschluss- und Benutzungszwang in § 6 
zuwider handelt;

c) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter oder Ab-
fallsäcke entgegen § 13 Abs. 4 dieser Satzung mit 
anderen Abfällen füllt;

d) Abfallbehälter entgegen den Befüllungsvorgaben in § 
13 Abs. 2, Abs. 4, Abs. 5 und Abs. 6 dieser Satzung 
befüllt;

e) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche 
Veränderungen des Abfalls gemäß § 17 dieser Sat-
zung nicht unverzüglich anmeldet; 
 

f) angefallene und bereitgestellte Abfälle entgegen § 20 
Abs. 2 i. V. m. § 20 Abs.4 unbefugt durchsucht oder 
wegnimmt;

g) entgegen § 16 Abs. 5 Elektroschrott zu Sperrmüllab-
fuhr herausstellt oder diesen an sich nimmt;

h) entgegen § 16 Abs. 1 Abfälle herausstellt, die nicht 
unter die sperrigen Abfälle (Sperrmüll) fallen.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu  
50.000 Euro geahndet werden, soweit nicht andere ge-
setzliche Bestimmungen hierfür eine höhere Geldbuße 
vorsehen.

§ 25
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.12.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Dülmen vom 
14.11.2008 außer Kraft.
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Anlage 1
zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Dülmen

Positivkatalog der Stadt Dülmen gemäß Abfallverzeich-
nis-Verordnung (AVV)

Die für ein Einsammeln durch die Stadt Dülmen grundsätz-
lich zugelassenen Abfälle sind im Folgenden mit den Abfall-
schlüsseln und -bezeichnungen aufgelistet.

Gefährliche Abfälle sind beim Abfallschlüssel mit einem 
Sternchen (*) gekennzeichnet, alle anderen sind nicht ge-
fährliche Abfälle.

Abfall- Abfallbezeichnung
schlüssel

20 Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und 
ähnliche gewerbliche und industrielle 
Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen) 
einschließlich getrennt gesammelter Frak-
tionen

20 01 Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 
Abfallschlüssel 15 01 Verpackungen)

20 01 01 Papier und Pappe/Karton 
20 01 08 Biologisch abbaubare Küchen- und Kanti-

nenabfälle
20 01 10 Bekleidung
20 01 11 Textilien
20 01 13* Lösemittel
20 01 14* Säuren
20 01 15* Laugen
20 01 17* Fotochemikalien
20 01 19* Pestizide
20 01 21* Leuchtstoffröhren und andere quecksil-

berhaltigen  Abfälle 
20 01 23* Gebrauchte Geräte die Fluorchlorkohlen-

wasserstoffe enthalten
20 01 27* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunst-

harze, die gefährliche Stoffe enthalten
20 01 28 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und 

Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die 
unter Abfallschlüssel 20 01 27 fallen 

20 01 31* Zytotoxische und zytostatische Arzneimittel
20 01 32 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die 

unter Abfallschlüssel 20 01 31 fallen
20 01 33* Batterien und Akkumulatoren, die unter 

Abfallschlüssel 16 06 01, 16 06 02 oder 
16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien 
und Akkumulatoren, die solche Batterien 
enthalten

20 01 35* Gebrauchte elektrische und elektronische 
Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, 
mit Ausnahme derjenigen, die unter Abfall-
schlüssel 20 01 21 und 20 01 23 fallen, so-
weit es sich um Großgeräte (Elektro-Her-
de, Wasch- und Spülmaschinen, Trockner 
etc.) handelt.

20 01 36 Gebrauchte elektrische und elektronische 
Geräte, mit Ausnahme derjenigen, die un-
ter Abfallschlüssel 20 01 21,  20 01 23 und 
20 01 35 fallen, soweit es sich um Großge-
räte (Elektro-Herde, Wasch- und Spülma-
schinen, Trockner etc.) handelt.

20 01 37* Holz, das gefährliche Stoffe enthält.
20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 

Abfallschlüssel 20 01 37 fällt.
20 01 40 Metalle

20 02 Garten- und Parkabfälle (einschließlich 
Friedhofsabfälle)

20 02 01 Kompostierbare Abfälle

20 03 Andere Siedlungsabfälle

20 03 01 Gemischte Siedlungsabfälle
20 03 02 Marktabfälle
20 03 03 Straßenkehricht
20 03 06 Abfälle aus der Kanalreinigung
20 03 07 Sperrmüll

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Dülmen, den 20.10.2017

gez.
Stremlau
Bürgermeisterin

157/17 - Stadt Dülmen

Öffentliche	 Bekanntmachung	 über	 die	 Widmung	 von	
Straßen

Gemäß § 6 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) werden die folgenden 
Straßen mit Wirkung vom Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung für den öffentlichen Straßenverkehr gewid-
met.

Die in der Straßenbaulast der Stadt Dülmen stehenden fol-
genden Straßen werden als Gemeindestraßen eingestuft: 

• Teilfläche Lüdinghauser Straße - Übersichtsplan 1

• Gewerbestraße / Stichstraßen A und B - Übersichtsplan 2

• Hier Übersichtspläne 1 und 2 einfügen

Pläne, aus denen die genaue Lage der Straßen ersichtlich 
sind, können im Verwaltungsgebäude der Stadt Dülmen in 
der Overbergpassage, Overbergplatz 3, Zimmer 22, wäh-
rend der Dienststunden eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach öf-
fentlicher Bekanntmachung Klage beim Verwaltungsgericht 
Münster, Piusallee 38, 48147 Münster, schriftlich, in elektro-
nischer Form oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle erhoben werden. Falls die Frist durch 
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das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden 
sollte, so würde dessen Verschulden dem Kläger zugerech-
net werden.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Die 
angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. 

Falls die Klage in elektronischer Form erhoben wird, sind die 
elektronischen Dokumente mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur im Sinne des Vertrauensdienstegesetzes 
zu versehen. Sie ist bei der elektronischen Poststelle des 
Verwaltungsgerichts Münster über dem auf der Internetseite 
www.justiz.nrw.de bezeichneten Kommunikationsweg ein-
zureichen. 

Dülmen, den 26.10.2017

Stadt Dülmen
Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Leushacke
Erster Beigeordneter
Stadtbaurat

158/17 - Sparkasse Westmünsterland

Kraftloserklärungen von Sparurkunden der Sparkasse 
Westmünsterland

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spa-
rurkunde mit der Nummer 451037535* 
*(Ggf. ausgestellt unter der Nummer 406002501, BLZ 428 513 10)
hiermit für kraftlos.

  
Ahaus / Dülmen, den 19.10.2017

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spa-
rurkunde mit der Nummer 337450969 hiermit für kraftlos.
  

Ahaus / Dülmen, den 19.10.2017

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand


